
20_1-000235

An
Kämmerei - 20.1 -

Universitätsstadt Gießen

22. Feb. 2024
gießen

Genehmigung bzw. Antrag auf Genehmigung einer
IXl überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung gern. § 100 HGO  außerplanmäßigen Aufwendung / Aus
zahlung gern. § 100 HGO

 überplanmäßigen / außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gern. § 102 HGO

A.ntragsteller/in:
Amt:
Liegenschaftsamt

Sachbearbeiter/in:
Herr Herr

Nst: Datum: 
14.02.2024

Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben.

Unterschrift

Amtsleiter/in

Invest. Nr.:

232009010 - Erwerb von Grundstü

cken allgemein/ 0101130200

Sachkonto Nummer: 0509010 Zugänge 

sonstige unbebaute Grundstücke

Invest.

in Höhe von EUR

89.107,54

DECKUNGSVORSCHLAG (evtl, auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Invest. Nr.

232009006 Erwerb v. Grundstücken 
Wasserläufe, Wasserbau / 
0101130200

232009001 Erwerb v. Grundstück Na
turschutz und Landschafts. / 
0101130200

232015002 Grunderwerb für wasser- 
wirts. Zwecke / 0101130200

232009012 Erwerb v. bewegl. Sachen 
Bebaute u. unbebaute Grundstücke / 
0101130200

232009013 Sanierungf gewerbl. ge
nutzter Räume / 0101130300

232023001 Ankauf Ostanlage/ 
0101130200

Sachkonto Nummer:

0501010 Zugänge Grünflächen

0509010 Zugänge sonstige unbebaute Grund
stücke

0509010 Zugänge unbebaute Grundstücke

0890010 Zugänge geringw. Vermögensgegen
stände

0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstat
tung

0541010 Zugänge Verwaltungsgebäude

in Höhe von EUR

12.500

5.750

30.000

3.700

2.000

35.157,54

Begründung (bitte ausführlich, ggf. Beiblatt verwenden, bitte auch Deckungsvorschlag erläutern):

Aus dem Investitionsbudget 232009010 wurde eine Deckung für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Käthe- 
Kollwitz-Schule" im Umfang von 100 T€ im November 2023 freigegeben. Die Stadtverordnetenversammlung 
hat am 27.1 1.2023 die betroffene ÜPL beschlossen (STV 1 806 2023).

Zu diesem Zeitpunkt befand sich allerdings die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Grund
stücksangelegenheit zum Abschluss eines Grundstückstauschvertrags in der Abwicklung (STV 1714 2023). 
Dass die Abwicklung dieses Grundstückstauschvertrags mit einer Budgetbelastung von 91 T€ für das Investiti
onsbudget 232009010 erschien zum Zeitpunkt der o. g. ÜPL jedoch nicht mehr umsetzbar. Folglich wurde 
das Budget anstelle für den Grundstückstauschvertrag für die o. g. ÜPL verwendet. Damit ist ein unabweisbarer 



und unvorhersehbarer Mittelbedarf für das Jahr 2023 resultierend aus einer Mittel- und zeitlichen Überschnei
dung in der Maßnahmenabwicklung in Folge der Deckung für die ÜPL der „Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule" 
entstanden.

Deckungsvorschläge:
Um das Investitionsbudget 232009010 wieder auszugleichen erfolgt der hiesige ÜPL-Antrag mit einer De
ckung aus verfügbaren Investitionsmitteln des Liegenschaftsamtes aus dem Haushaltsjahr 2023 (siehe An
tragstext). Die o. g. Investitionsbudgets können als Deckung herangezogen werden, da die hier veranschlag
ten Gelder für die geplanten Maßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt wurden und zu diesen 
Anteilen auch nicht im Haushaltsjahr 2024 als zu übertragene Haushaltsausgabereste benötigt werden.

Um Zustimmung dieser ÜPL wird gebeten.

Entscheidung

gem. Ziff. 4.5. der „Dienstanweisung zur Ausführung des Haushalts"

I | Amtsleitung | Amtsleitung 

Kämmerei

1 I Kämmerer N Magistrat ] Stadtverordnetenversammlung

üpl. u. api. Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. üpl. u. api. Verpfl.ermächtigungen

bis 1.000,00 EUR 1.001,00EUR 
bis

10.000,00 EUR

10.001,00 EUR bis 
25.000,00 EUR

25.001,00 EUR bis 
250.000,OOEUR

über 250.000,00 EUR und 
soweit Deckung nicht gewährleistet ist.

genehmigt, Gießen den_____________________ Revisionsamt - zur Kenntnis

Datum und Unterschrift

Unterschrift Amtsleitung Organisationseinheit/
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